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Liebe Mitglieder, Leserinnen 
und Leser,

erinnern Sie sich noch? Wir ste-
hen vor der nächsten Stufe des so-
genannten Bundesteilhabegesetzes 
und keiner weiß so richtig, wo es 
lang geht. Welche finsteren Dinge 
während des Sommers in der Re-
gierung ausgeheckt wurden, bleibt 
verborgen. Diese werden dann im 
Oktober auf den Tisch gelegt, wenn 
es in der Spree bereits zu kalt ist. 
Auf der Kostenträgerseite sieht die 
Informationslage anders aus. Man 
könnte fast zu der Ansicht gelan-
gen, das sogenannte Bundesteilha-
begesetz wäre auf sie zugeschnit-
ten. Es wird gnadenlos umverteilt 
und umgeschichtet, alles mit dem 
Ziel, die eigenen Haushalte zu scho-
nen. Auf der Strecke bleiben dabei 
unsere Verfassungsrechte und auch 
die Behindertenrechtskonvention, 
die nie eine Chance hatte, aus den 
Startlöchern zu kommen. Schnell 
war man sich einig, dass „keine 
Ausgabendynamik“ entstehen, es 
also nichts kosten dürfe. Und wenn 
noch ein paar Einsparungen entste-
hen, umso besser. 

In diesem Licht betrachtet, erklärt 
sich, dass die Kostenträger perma-
nent den Druck auf die Leistungs-
bezieher erhöhen. Die Zahl derer, 
die schon Zustände bekommen, 
wenn die unbefristete Behinderung 
eine Verlängerung des befristeten 
Persönlichen Budgets erforderlich 
macht, geht in die Legionen. Da 
sitzt man einer Phalanx von aus-
gebufften Profis gegenüber, deren 
Aufgabe es ist, nach Einsparpoten-
tialen zu suchen. Dabei wird man 
gerne aufs Glatteis geführt, indem 
der Bedarf immer wieder an den 
Zeiten der Einzelbedarfe gemessen 
wird. Wie absurd das ist, wird am 
Vergleich mit einer 24-Stunden-As-
sistenz deutlich. Dort zählt niemand 
die Minuten. Dort ist es akzeptiert, 
dass der Hilfebedarf einfach rund 
um die Uhr besteht. Gut, manche 
Kostenträger wie in Bayern, versu-
chen dann, tagsüber Bereitschafts-
stunden zu verordnen. Diese stel-
len jedoch einen Hausarrest unter 
verschärften Bedingungen dar. Die 
Assistenz ist mit arrestiert, sie muss 
anwesend sein, bekommt aber nur 
Teile ihres Lohnes. Um sich so et-
was auszudenken, muss man als 
Staatsdiener viel Erfahrung mit 
dem Schikanieren von behinderten 
Menschen erworben haben. Eben-
falls in Bayern akzeptiert der Be-
zirk die ForseA-Lohnempfehlung 
TVöD-K, P-Tabelle, Gruppe P6, 
Stufe 2. Das ist gut so, das Landes-
sozialgericht Nordrhein-Westfalen 
bezeichnete diese Empfehlung als 
angemessen. Streit gab es allerdings 
bei der wöchentlichen Arbeitszeit, 
die Einfluss auf die Bezahlung hat. 
Tariflich ist es eindeutig geregelt: In 
Bayern gilt für den Tarif TVöD-K 
die 38,50-Stunden-Woche. Der Be-
zirk dagegen bestand auf der 39-
Stunden-Woche und berief sich auf 
die Tarifverträge TVöD-V als auch 
TVöD-B und wurde dabei von der 
Regierung, dem Sozialgericht und 

dem Landessozialgericht bestärkt. 
Dass es diese Tarife laut Internet-
seite des Öffentlichen Dienstes gar 
nicht gibt, ist niemandem aufgefal-
len. Das Landessozialgericht wies 
eine Beschwerde gegen die Nichtzu-
lassung einer einstweiligen Anord-
nung mit der Anmerkung zurück, 
dass „keine überspannten Anforde-
rungen gestellt werden“ dürfen.

Welchen Sinn machen Rechts-
mittel, wenn ständig von der Vor-
instanz abgeschrieben und deren 
Fehler übernommen werden? Bür-
gerinnen und Bürger haben ein 
Recht darauf, dass der Staat ihnen 
gerecht und sachkundig gegenüber-
tritt. Wenn dort aber Tatsachen zu-
rechtgebogen werden, um die amt-
liche Auffassung aufrecht halten zu 
können, dann sollte dies spätestens 
bei der Widerspruchsstelle behoben 
werden. Dass gleich zwei Gerichts-
instanzen diese „Kreativität“ unter-
stützen, beraubt die Hilfesuchenden 
ihrer Rechte. 

Ähnliche Erfahrungen macht 
auch seit langer Zeit Markus Igel. 
Zwar nähert man sich gemächlich 
wie eine Echternacher Sprungpro-
zession dem Ziel, die Assistenz zu 
sichern. Nun aber steht die Budget-
assistenz noch zur Diskussion. Ei-
gentlich easy, sollte man denken. 
Schließlich ist das im § 29 Absatz 
2 Satz 6 SGB IX sauber geregelt: 
„Persönliche Budgets werden auf 
der Grundlage der nach Kapitel 4 
getroffenen Feststellungen so be-
messen, dass der individuell festge-
stellte Bedarf gedeckt wird und die 
erforderliche Beratung und Unter-
stützung erfolgen kann.“ Doch was 
ist erforderlich? Auf jeden Fall die 
Abrechnungserstellung für die As-
sistenz. Darüber hinaus brauchen 
viele behinderte Menschen noch 
weitergehende Unterstützung, auch 
sie haben das Recht auf ein Persön-
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Gerhard Bartz © privat



53/2019

N
ic

h
ts

 ü
b
e
r
 u

n
s
 o

h
n
e
 u

n
s
!verfahren notwendig waren. So ist 

kein entspanntes Leben möglich. 
Seit Januar 2017 warte ich auf einen 
Gerichtstermin wegen Verschlech-
terungen durch das Bundesteilha-
begesetz. Vielleicht diente das auch 
nur als Alibi für die Verwaltung. Im 
Gegensatz zu allen anderen erhalte 
ich kein SGB-XII-Pflegegeld, nicht 
mal ein anteiliges, und meine Ein-
kommensanrechnung wurde um 
50 % von 40 auf 60 Prozentpunkte 
erhöht. Bei der Vermögensanrech-
nung bin ich auf dem Freibetrag von 
5000 Euro geblieben, obwohl ich im 
Wesentlichen nur Hilfe im Haushalt 
bekomme. Diese wird jedoch zur 
Gänze als Hilfe zur Pflege einge-
stuft, wohl um dieses Ergebnis zu 
ermöglichen. Dies alles nach einem 
langjährigen Arbeitsleben, zu ei-
ner Zeit, in der andere ihren Ruhe-
stand genießen können. Um nicht 
andere zur Offenlegung ihrer Pro-
bleme überreden zu müssen, schil-
dere ich hier mein eigenes bald drei 
Jahrzehnte andauerndes Desaster. 
Diese Konstellationen begegnen 
mir jedoch täglich im Rahmen der 
Beratungsarbeit. Sie bilden einen 
krassen Gegensatz zur Eigen-Lob-
hudelei der Politik. Dort weiß man, 
was man tut, wie man am Beispiel 
dieses Gesetzentwurfes aus dem 
Hause Spahn unschwer erkennen 
kann. Um die Anstalten zu füllen, 
schreckt man vor nichts zurück.

Hoffen wir, dass diesmal früh-
zeitig protestiert und sensibilisiert 
wurde. Ich wünsche uns allen einen 
schönen, entspannten Herbst ohne 
Assistenzprobleme!

Herzliche Grüße

Gerhard Bartz
Vorsitzender

Editorial

liches Budget. Dieses darf nicht da-
ran scheitern, dass es Meinungs-
verschiedenheiten hinsichtlich der 
Quantität und der Preise hierfür 
gibt. Dafür steht für diese Men-
schen viel zu viel auf dem Spiel. 
Es ist erbärmlich, auf dem Rücken 
eines schwerbehinderten Menschen 
über Jahre hinweg zu streiten. Es 
ist offensichtlich, dass beteiligte 
Behörden und Gerichte nicht er-
kennen, dass sie unmittelbar in das 
Leben dieser Menschen eingreifen 
und sie lange Zeit auf Sparflamme 
leben lassen, da die Assistenz nicht 
bedarfsdeckend ist.

Behinderte Menschen mit Assi-
stenzbedarf stellen den Antrag auf 
Erstattung der Kosten für den Nach-
teilsausgleich aus einer Notlage he-
raus. Es ist eine Schande für unse-
re Gesellschaft, dass diese Notlage 
selten zeitnah beseitigt wird. Anträ-
ge bleiben monatelang liegen. Mal 
ist der Sachbearbeiter krank, dann 
hat er Urlaub, schließlich wird er 
versetzt und die Nachfolge, sofern 
schon vorhanden, ist noch nicht ein-
gearbeitet. Dabei werden die Anträ-
ge bei der Behörde gestellt, nicht bei 
einzelnen Sachbearbeitern. Den-
noch werden deren Abwesenheit 
oder mangelnde Kenntnisse als Ali-
bi für Verzögerungen missbraucht. 
Angesichts dessen, dass der Behör-
de die jeweilige Situation bekannt 
ist, kann man es durchaus als un-
terlassene Hilfeleistung bezeich-
nen. Bislang sind Staatsanwälte 
solchen Anzeigen nicht nachgegan-
gen. Begründet wurde dies damit, 
dass es ausreichende Rechtsmittel 
gäbe. Aber wer hat Monate, sogar 
Jahre Zeit und auch das Geld, diese 
Rechtsmittel auszuschöpfen? Wir 
beklagen eine absolute Ungleich-
heit der Waffen.

Ein trauriger Höhepunkt dieses 
Jahres ist ein Gesetzentwurf aus 

dem Bundesgesundheitsministeri-
um, nachdem - von wenigen zeitlich 
befristeten Ausnahmen abgesehen - 
beatmete behinderte Menschen in 
Anstalten verschwinden sollen. Da-
mit versucht Minister Spahn, aus 
heiterem Himmel das Rad zurück-
zudrehen. Den billigen Vorwand 
bieten wohl die Machenschaften ei-
niger ambulanter Dienste, die dazu 
führen, dass Spahn das Kind mit 
dem Bade ausschütten will. Da dies 
einen gravierenden Verstoß gegen 
die Verfassung und die Behinder-
tenrechtskonvention darstellt, hat 
er sicherlich nicht ohne die Rücken-
deckung des Kabinetts vom Sta-
pel gelassen. Die vom Freiheitsent-
zug bedrohten Menschen befinden 
sich zum Teil in heller Panik. Sie, 
aber auch ihre Vereine und Ver-
bände überschwemmten das BMG 
mit Protestbriefen. Davon ausge-
hend, dass ein großer, spitzer Speer 
mehr Wirkung zeigt, unterstützt 
ForseA die Kampagne von ability-
watch.de und der Petition, die be-
reits fast 100.000 Unterschriften 
verzeichnet. Das halte ich für wir-
kungsvoller, da man dort leichter 
Zugang zu Politik und Medien fin-
det. Grundsätzlich bin ich jedoch 
der Meinung, dass Spahn bereits 
im Parlament scheitern sollte, spä-
testens jedoch am Verfassungsge-
richt. Aber diese Zuversicht erwies 
sich auch beim „Bundesteilhabege-
setz“ als Zweckoptimismus.

Wir erwarten von Regierung und 
Parlament, dass sie nicht ständig die 
Menschenrechte behinderter Men-
schen zur Disposition stellt. Ich er-
lebe seit 1990, wie es ist, von der 
Sozialhilfe abhängig zu sein. Und 
das nur wegen des behinderungs-
bedingten Nachteilsausgleiches. 
Nicht nur, dass ich Monat für Mo-
nat um nahezu 1000 Euro enteignet 
werde. Hinzu kommt, dass in die-
ser Zeit nahezu lückenlos Gerichts-
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Keine Menschenrechte für alle!

Keine Menschenrechte für alle!
70 Jahre Grundgesetz und immer noch keine Menschenrechte für alle!
Konstatiert ForseA-Vorsitzender Gerhard Bartz

Unter dem Titel „Wie Soldaten 
zu Mördern wurden“ erklärt der 
Fernsehsender arte am heutigen 
1. September 2019, wie es gesche-
hen konnte, dass Väter, Brüder, 
Arbeitskollegen und Nachbarn 
ohne jede Skrupel Menschen er-
mordeten. Der Weg dorthin war 
einfach: Man stufte sie alle, die 
man nicht mehr wollte, zu Un-
termenschen herab. Das galt für 
Juden, Homosexuelle, Sinti und 
Roma, Kommunisten, aber auch 
für die Völker im Osten, deren 
Lebensraum man für sich bean-
spruchte. Man schilderte Gräu-
elmärchen über sie, zeigte sie im 
verwahrlosten Zustand, schilderte 
sie als kriminell und asozial. 
Schon nach kurzer Zeit zeigte 
das Wirkung. Zuerst nur verein-
zelt, später industriell organisiert, 
wurden sie ermordet. Von eben 
diesem oben beschriebenen Per-
sonenkreis. Und es waren keines-
wegs nur Männer! 

Dieses Verfahren funktioniert 
bis in die heutigen Tage. Auch wenn 
man die Menschen (meist) nicht 
mehr umbringt: Der Umgang mit 
missliebigen Menschen anderer Na-
tionen zeigt unter Trump, unter Or-
ban, unter Salvini, um nur drei zu 
nennen, ähnliche Züge. Aber auch 
die sogenannte AfD arbeitet nach 
dem gleichen Strickmuster. Unge-
straft wird vom Unvolk geredet und 
dass man die Grenze bewaffnet 
schützen müsse.

Die breite Zustimmung der 
deutschen Bevölkerung kann man 
an den Wahlergebnissen ablesen. 
Und selbst wenn es „nur“ Protest-
wähler wären: Die Geschichte der 

Entstehung der Nazi-Herrschaft 
zeigt, wohin es führt, wenn Weni-
ge entschlossen agieren und sich 
die Mehrheit angewidert zurück-
hält.

Unter diesem Blickwinkel kann 
man auch die jahrzehntelange Aus-
grenzung von behinderten Men-
schen betrachten. Gut, man brach-
te sie nicht mehr um, als der zweite 
Weltkrieg vorbei war. Jetzt ging 
es darum, unter dem Vorwand der 
Fürsorge die „Restbestände“ an be-
hinderten Menschen so zusammen-
zufassen, dass sie die Gesellschaft 
nicht am Wiederaufbau des Landes 
hinderten. 

Mittlerweile hat sich dieses Den-
ken auch auf alte Leute ausgedehnt. 
Sobald Hilfe in Anspruch genom-
men werden muss, maßen sich die 
Gesellschaft und in ihrer Vertre-
tung Politik und Verwaltung an, die 
Menschenrechte behinderter und al-
ter Menschen einzuschränken. Man 
steckt sie in Anstalten, wo man sie 
kostengünstig versorgen kann. So 
stören sie mit ihrem Dasein die 
Menschen nicht, die noch als Pro-
duktionsfaktoren taugen.

In diesem Licht betrachtet ist der 
Vorstoß des Bundesgesundheits-
ministers Jens Spahn ein weiterer 
Schritt zurück. Schien man sich auf 
den gesellschaftlichen Konsens ge-
einigt zu haben, dass Anstalten ein 

Auslaufmodell sind, dass sie zu-
mindest nicht mehr zwangsweise 
mit Menschen befüllt werden sol-
len, so hat uns dieser Minister eines 
Besseren belehrt. Angeblich, um 
schwarze Schafe, die es unter den 
ambulanten Diensten gibt, das Ge-
schäftsmodell auszutrocknen, sol-
len beatmete Menschen nur noch in 
Ausnahmefällen in Freiheit leben 
dürfen. Und das auch nur befristet. 
Im Kabinett ist er sich der Zustim-
mung sicher. Sonst hätte er die-
sen verfassungswidrigen Gesetz-
entwurf nie erlaubt. Und wo bleibt 
der Aufschrei der Gesellschaft? Le-
diglich von beatmeten Menschen 
selbst, ihren Vereinen und Verbän-
den1 gab es offene Briefe an den 
Minister, der sich davon wenig be-
eindruckt zeigt. Denn er weiß die 
Gesellschaft mehrheitlich hinter 
sich. Dieser Minister, der auf un-
sere Verfassung seinen Diensteid 
geleistet hat, ist wohl nur im Parla-
ment oder über das Verfassungsge-
richt aufzuhalten. 

Das ist alles eine Folge dessen, 
dass nach 1945 keine wirkliche Be-
wusstseinsänderung eingetreten ist. 
Noch immer arbeiten Heerscharen 
von Bürokraten und Wissenschaft-
lern daran, uns an der Verwirkli-
chung unserer Menschenrechte zu 
hindern. Unter den Augen der Be-
völkerung. Ich kann mich noch gut 
daran erinnern, dass ich Ende des 
letzten Jahrhunderts Unterschriften 

1 https://kobinet-nachrichten.org/2019/08/20/verbaende-wachen-auf/oder 
https://tinyurl.com/y6zrrp4q 
2 https://kobinet-nachrichten.org/2019/08/31/wie-soldaten-zu-moerdern-
wurden/ oder https://tinyurl.com/y3pv2kos 
3 https://www.arte.tv/de/videos/089067-000-A/polen-39-wie-deutsche-sol-
daten-zu-moerdern-wurden/ oder https://tinyurl.com/y2r8hegh 
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Keine Menschenrechte für alle!

gegen die Pflichtpflegeeinsätze bei 
behinderten Arbeitgebern gesam-
melt habe. Die sind heute noch to-
taler Unsinn und haben schon die 
Pflegeversicherung Unsummen ge-
kostet. Damals bekam ich immer 
wieder ins Gesicht gesagt, dass man 
die Behinderten kontrollieren muss 
und dass denen nicht alles in den 
A… geschoben werden darf. Trotz 
über 10.000 Stimmen für die Petiti-
on wurde diese abgelehnt. Aber die 
Reaktionen von Teilen der Bevölke-
rung halten sich bei mir hartnäckig 
im Gedächtnis. 

Das uns von den Nazis ein-
geimpfte Denken wäre nicht so 
nachhaltig, wäre es nicht schon in 
der Gesellschaft vorhanden gewe-
sen. Durch den staatlichen „Segen“ 
wurde es jedoch anscheinend un-
ausrottbar. Denn wie sonst ist es er-
klärbar, dass in behördlich bekann-
ter Notlage behinderte Menschen im 

Bett liegen bleiben müssen, weil die 
Assistenz nicht in ausreichendem 
Umfang genehmigt wird? Und es 
soll doch bitte niemand sagen, dass 
man das nicht mitbekommt, bei-
spielsweise in der Nachbarschaft, 
im Dorf oder im Viertel.

Auch dass Bedienstete des 
Staates, aber auch der Sozialversi-
cherung betrügen, erpressen oder 
nötigen, bewusst falsch informie-
ren oder schlichtweg nichts unter-
nehmen, ist ohne die Billigung der 
Gesellschaft schwer vorstellbar. 
Immer wieder muss man erleben, 
dass Widersprüche liegenbleiben, 
um dann die Frist wieder von neu-
em anlaufen zu lassen, indem man 
scheinheilig fragt, ob man den Wi-
derspruch aufrechterhalten möchte. 
Viele Krankenkassen haben dieses 
Verfahren perfektioniert und zum 
Standard gemacht.

Wetten, dass es gelänge, genü-

gend Freiwillige zu finden, um 
unsere Grenzen mit genehmig-
tem Schusswaffengebrauch gegen 
Flüchtlinge zu schützen? Orban 
hat es uns mit seinen Milizen ge-
zeigt.

Für mich liegt der Schlüssel in 
der Wirtschaft. Dort hat man nur 
Interesse an Menschen, solange 
sie an der Wertschöpfung beteiligt 
sind. Alle anderen sind so kurz wie 
möglich zu halten, denn sie kosten 
Steuern und Sozialversicherungs-
beiträge. Die Politik hat aufgege-
ben, die Wirtschaft zu kontrollie-
ren. Diese hat das Verfahren längst 
umgedreht. 

Artikel 
von Franz Schmahl 
in den kobinet-Nachrichten: 

Wie Soldaten zu Mördern wur-
den2  Beitrag von arte3

KURZ und BUNT – EINTRÄGE auf FACEBOOK

Am 2. Mai 2019 von Gerhard Bartz zur Kritik an der Bezeichnung „Anstalt“:

Gestern hatte ich eine Anfrage zu einem Vortrag in Hessen. Ich musste absagen, da ich weite Auto-
fahrten einfach nur noch einmal im Jahr nach Behringen mache. Als Ersatz habe ich denen eine Prä-
sentation angeboten, die ich auch zum Einstieg in Behringen verwende, Daraufhin erhielt ich folgende 
Antwort:

„Vielen Dank Herr Bartz für die tolle Präsentation. Eine Sache ist mir aber schräg runter gegangen. 
In der Präsentation wird von Anstalten geredet. Das finde ich wirklich schlecht. Es sollte doch besser 
„stationäre Einrichtungen“ heißen, finde ich.“

Ich entgegnete: „solange es Anstalten gibt, in die Menschen gegen ihren Willen eingeliefert werden, 
die Menschen gegen ihren Willen aufnehmen und die Menschen gegen ihren Willen festhalten, so lange 
bleibt ForseA bei Anstalten. Ich bin gerne bereit im Einzelfall Abbitte zu tun. Aber solange der Gesetz-
geber Zwang ausübt und mit Anstalten droht, so lange bleiben wir dabei, Anstalten per se Anstalten zu 
nennen.“

Auf dieser Schiene fahren wir seit Vereinsgründung und diese verlassen wir auch nicht. Wären An-
stalten so toll, wie sie der Gesellschaft angepriesen werden, müssten sie nicht zwangsbefüllt werden!




